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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht
vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Nach Auffassung des Gerichts hinterlässt die Argumentation der Vorinstanz im Asylpunkt
nach Durchsicht der Akten im Ergebnis einen überzeugenden Eindruck. Insbesondere teilt
das Gericht die Auffassung, dass es mit der angeblichen Suche der chinesischen Behörden
nach der Beschwerdeführerin seit (...) oder (...) 2014 nicht vereinbar ist, dass sie sich im (...)
2014 einen Reisepass ausstellen liess und mit diesem - wie durch den Ausreisestempel vom
(...) 2015 dokumentiert wird ohne Probleme die Ausreisekontrolle passieren und legal aus
ihrem Heimatland ausreisen konnte. Eine solche legale Ausreise (selbst bei Nichtangabe der
tatsächlichen Ausreisegründe) wäre nicht möglich, wenn eine Person, wie vorgetragen,
tatsächlich von den chinesischen Behörden gesucht würde. Der Hinweis auf die
Möglichkeit der Beschaffung von Reisepapieren mittels guter Beziehungen oder
Verwendung eines alternativen Namens ist unbehelflich, da die Beschwerdeführerin nicht
vorbrachte, sie habe den für ihre Ausreise verwendeten Reisepass auf solche Weise
erworben. Insbesondere hat sie eine Verwendung falscher Identitätsangaben in keiner
Weise geltend gemacht. Ferner weisen die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu den
von ihr angeblich erlittenen Verfolgungsmassnahmen klare Unglaubhaftigkeits-elemente
auf. Insbesondere erwähnte sie wesentliche Elemente ihrer Asylvorbringen (Suche der
Behörden an ihrer Wohnadresse nach ihr im [...] 2014 und [...] 2015, angebliche Verhaftung
der Schwester im [...] 2014) anlässlich der Befragung zur Person nicht und machte
widersprüchliche Angaben zum Datum der religiösen Versammlung, welche gemäss ihrer
Darstellung die behördlichen Massnahmen auslöste. Zu Recht wies die Vorinstanz ferner
darauf hin, dass ihre Vorbringen zu den Fluchtgründen unsubstanziiert ausgefallen sind und
nicht den Eindruck einer Schilderung realer Erlebnisse vermitteln. Zur Vermeidung von
Wiederholungen kann im Übrigen auf die überzeugenden Erwägungen in der
angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Die Ausführungen in der Beschwerdeeingabe
und ihren Ergänzungen, in denen die Beschwerdeführerin namentlich auf den
summarischen Charakter der Empfangsstellenbefragung sowie auf Missverständnisse
verweist, vermögen diese klaren Ungereimtheiten nicht überzeugend auszuräumen. Nach
dem Gesagten ist die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Suche durch die
heimatlichen Behörden wegen ihres angeblichen Engagements für eine christliche
Hauskirche als unglaubhaft zu erachten.



E. 5.2
Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass nach Erkenntnissen des Gerichts in Anbetracht
der grossen Anzahl bestehender inoffizieller Hauskirchen-Netzwerke nicht von einer
kollektiven Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG der Christen in China auszugehen ist.
Insbesondere liegen keine konkreten Hinweise dafür vor, dass Anhänger der
Glaubensgemeinschaft "Yin Xin Chengyi" gezielter Verfolgung ausgesetzt sind (vgl. hierzu
die Urteile des BVGer E-5154/2016 vom 30. September 2016 E. 6.4 mit weiteren
Hinweisen, D-3879/2016 vom 30 Juni 2016 und E-2151/2016 vom 9 Juni 2016 E. 5). Eine
andere Einschätzung vermögen auch die in den Beschwerdeeingaben zitierten Quellen zur
Menschenrechtslage und insbesondere zu der Situation der Christen nicht zu rechtfertigen.
Demnach besteht kein Anlass, aus einer allfälligen christlichen Glaubenszugehörigkeit der
Beschwerdeführerin per se auf eine begründete Furcht vor Verfolgung zu schliessen.
Nachdem diese eine Verfolgung nicht glaubhaft zu machen vermag und in Anbetracht ihrer
legalen Ausreise besteht ferner kein Grund zur Annahme, sie würde von den chinesischen
Behörden als Dissidentin betrachtet und müsse wegen ihres längeren Auslandsaufenthalts
bei einer Rückkehr in ihr Heimatland mit asylrelevanten Verfolgungshandlungen rechnen.

E. 5.3
Den mit der Beschwerdeeingabe eingereichten Beweismitteln kann keine relevante
Beweiskraft beigemessen werden. Insbesondere ergibt sich aus dem Wortlaut der mit der
Beschwerdeeingabe eingereichten Bestätigungsschreiben, dass die Verfasserinnen
derselben augenscheinlich nur vom Hörensagen Kenntnis der von der Beschwerdeführerin
vorgebrachten konkreten Verfolgungshandlungen haben. Demnach handelt es sich um reine
Gefälligkeitsschreiben, welchen hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der genannten
Kernvorbringen der Beschwerdeführerin kein Beweiswert zukommt.

E. 5.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine
im Sinne von Art. 3 AsylG relevante Verfolgungsgefahr nachzuweisen oder glaubhaft
darzutun. Die Vorinstanz hat ihr Asylgesuch demzufolge zu Recht abgelehnt.

E. 6.1
Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin verfügt weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E.
4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich



ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 7.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).

E. 7.2.1
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3
BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und
der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 7.2.2
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das
Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die
Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine
asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in
Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren
keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat ist
demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.

E. 7.2.3
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten
Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses
müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder
glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche
Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar
2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Auch die allgemeine
Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen
Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.

E. 7.2.4
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 7.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -



die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Weder die allgemeine Lage im Heimatstaat der
Beschwerdeführerin noch individuelle Gründe lassen den Wegweisungsvollzug vorliegend
unzumutbar erscheinen, zumal in China weder Krieg, Bürgerkrieg noch allgemeine Gewalt
herrscht und es sich bei der Beschwerdeführerin - die legal ausgereist und in die Schweiz
gekommen ist - um eine gesunde Frau mit Berufserfahrung sowie einem intaktem
Beziehungsnetz handelt (vgl. die zutreffenden Ausführungen in der Verfügung vom 7.
Dezember 2016, S. 5). Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung auch
als zumutbar.

E. 7.4
Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, die im Besitz eines bis am 16. Oktober
2024 gültigen Reisepasses ist, die für eine Rückkehr allfällig notwendig werdenden
Reisevorkehrungen bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates zu treffen (vgl. Art. 8
Abs. 4 AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der in gleicher Höhe einbezahlte
Kostenvorschuss ist zur Deckung der Kosten zu verwenden. (Dispositiv nächste Seite)
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